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Die gesellschaftliche Verantwortung 
von Unternehmen – die Corporate Soci-
al Responsibility (CSR) – wurde in den 
vergangenen Jahren zunehmend zum 
Gegenstand von gesellschaftlichen, 

wirtschafts- und rechtswissenschaft-
lichen Diskussionen. Der Corporate- 
Social-Responsibility-Ansatz geht 
im Wesentlichen davon aus, dass 
Unternehmen neben den Interessen 
ihrer Eigentümer (Shareholder) auch 
gewisse Interessen anderer Anspruchs-
gruppen (Stakeholder) – etwa der 
Arbeitnehmenden und der lokalen 

Gemeinschaften – zu berücksichtigen 
haben und so zu einer nachhaltigen 
ökonomischen, ökologischen und ge-
sellschaftlichen Entwicklung beitragen 
sollen. Corporate Social Responsibility 
geht über die Einhaltung von Gesetzen 
(Compliance) hinaus. Gefordert wird 
ein sozial, ökologisch und ökonomisch 
verantwortungsvolles Handeln auch 
in denjenigen Ländern, in welchen das 
nationale Recht ein solches Verhalten 
nicht vorschreibt.

Zahlreiche internationale Organisatio-
nen sowie Nationalstaaten und private 
Akteure wurden auf  diesem Gebiet 
aktiv. Entstanden ist dabei eine Fülle 
von CSR-Standards, Verhaltenskodizes 
und Leitsätzen. Zu den bedeutendsten 
CSR-Standards gehören der UN Global 
Compact, die UN-Leitprinzipien für 
Wirtschaft und Menschenrechte sowie 
die OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen. Bei diesen Regelwerken 
handelt es sich um sogenanntes «Soft 
Law»: Die CSR-Standards sind für 
die Unternehmen nicht rechtsverbind-
lich. Die Unternehmen können sich 
freiwillig dazu verpflichten, gewisse 
Standards, Ziele oder Empfehlungen 
einzuhalten; sie müssen das aber nicht 
tun. Eine gewisse Bindungswirkung 
entfalten diese «Soft Law»-Regelwerke 
trotzdem, insbesondere indem sie die 

Erwartungen prägen, welche die Öf-
fentlichkeit an die Unternehmen stellt.

Weiter besteht international ein 
Trend, gewisse Aspekte klassischer 
CSR-Themen rechtsverbindlich im 
nationalen Recht zu regeln. Freiwil-
lig verpflichtendes «Soft Law» wird 
zunehmend mit rechtlich verbindli-
chem «Hard Law» verknüpft. Auch 
die Schweiz wurde von diesem Trend 
erfasst. In der Debatte um die Pflich-
ten von Schweizer Unternehmen im 
Bereich Menschenrechte und Umwelt-
schutz, welche im Rahmen des Abstim-
mungskampfs um die Unternehmens- 
bzw. Konzernverantwortungsinitiative 
und deren indirekten Gegenvorschlag 
geführt wurde, ging es letztlich um 
die Frage, wie weitgehend in diesem 
Bereich «Hard Law» geschaffen werden 
soll.

Aber nicht nur internationale Orga-
nisationen und nationale Gesetzgeber 
haben sich dem Thema der gesell-
schaftlichen Verantwortung von 
Unternehmen angenommen, auch 
zahlreiche Unternehmen bearbeiten 
selbst CSR-Themen. Insbesondere grös-
sere Unternehmen und Unternehmen, 
welche ihre Angebote direkt an End-
kunden richten, verfolgen regelmässig 
CSR-Programme, verfügen über einen 

entsprechenden Verhaltenskodex und 
erstellen Nachhaltigkeitsberichte. Auf  
den ersten Blick mag diese freiwillige 
Selbstverpflichtung erstaunen – aber 
eben nur auf  den ersten Blick. Die 
Verfolgung von CSR-Aktivitäten kann 
für Unternehmen nämlich durchaus 
auch wirtschaftlich interessant sein. 
Unternehmen können durch die frei-
willige Einhaltung von CSR-Standards 
sowie dem Einsatz dieses Arguments 
in der Produktplatzierung und in der 
Werbung ihre Wettbewerbsposition im 
Kampf  um Kunden verbessern: Ein 
«ethisches Premiumprodukt» kann re-
gelmässig zu höheren Preisen auf  dem 
Markt abgesetzt werden. Weiter können 
CSR-Aktivitäten auch einen Beitrag 
zur Vermeidung von Reputationsrisi-
ken leisten.

Unter anderem aufgrund der vor-
genannten Aspekte erfreut sich der 
Einsatz von CSR-Themen in der 
Unternehmenskommunikation grosser 
Beliebtheit, was ein Fernsehabend 
zeigt: Die eine Schweizer Detailhan-
delsgrösse wirbt mit Nachhaltigkeits-
versprechen an die heranwachsende 
Generation, die andere Schweizer 
Detailhandelsgrösse betont dagegen, 
im Bereich der Nachhaltigkeit auf  Ta-
ten statt auf  Worte zu setzen, und auch 
der Bettwarenfabrikant thematisiert 

die Wahrnehmung seiner ökologischen 
Verantwortung, indem er hervorhebt, 
dass ausschliesslich die Federn von 
toten Tieren zur Herstellung seiner 
Duvets verwendet werden.

So erreichen CSR-Themen vielfach als 
Werbebotschaft die Konsumenten. Und 
positive CSR-Eigenschaften scheinen 
ein an Relevanz gewinnendes Kauf-
argument zu sein. Konsumenten ent-
scheiden sich nämlich mit zunehmen-
der Häufigkeit gezielt für «ethische» 
Produkte.

Die vorangehenden Ausführungen zei-
gen, das Thema der gesellschaftlichen 
Verantwortung von Unternehmen be-
schäftigt. Es beschäftigt internationale 
Organisationen, nationale Gesetzgeber, 
Unternehmen sowie nicht zuletzt die 
Gesellschaft und die Konsumenten. 
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«Aus nächster Ferne»
BUCH Seit 25 Jahren gehört 
Joseph Jurt zum Team der 
Autorinnen und Autoren, de-
ren Kolumnen regelmässig in 
unserer Rubrik «WB-Podium» 
erscheinen. Nun hat der ge-
bürtige Willisauer seine Texte 
in Buchform veröffentlicht.

«Auslandschweizer» heisst der Titel der 
ersten Kolumne im Buch, die Joseph 
Jurt 1993 noch in der «Luzerner Zei-
tung»  veröffentlicht hatte. Seit 1995 bis 
heute erscheinen seine Texte im «Wil-
lisauer Bote». Joseph Jurts Kolumnen 
sprechen politische oder gesellschaftli-
che Themen an, die zumeist von einer 
persönlichen Erfahrung ausgehen. Sie 
sind aus der Aussenperspektive formu-
liert: «Aus nächster Ferne» eben, wie 
der Buchtitel heisst. 

Aus persönlicher Warte
Die Kolumnen sind immer aus einer 
persönlichen Perspektive geschrieben. 
«Die Themen drängten sich oft bei 
meinen Spaziergängen auf, wenn das 
Denken flottierte und sich nicht auf  
einen vorgegebenen Gegenstand fest-
legte», schreibt Jurt im Vorwort seines 
Buches. Manchmal sind es persönli-
che Themen, meistens aber solche von 
breitem Interesse, die im Mittelpunkt 
der öffentlichen Debatte standen. Aber 
auch bei diesen Texten knüpfte Joseph 
Jurt meistens an individuelle Begeg-
nungen und Erfahrungen an.

Momentaufnahmen   
über den Tag hinaus
Die Texte über die Schweiz geben die 
Sicht eines Auslandschweizers wider; 
jene zu Deutschland die eines Gastes, 
der Ausländer blieb. Für den Romanis-
ten ist die Affinität zu den lateinischen 
Ländern gegeben, vom Beruf  her vor 
allem zu Frankreich. Die Reflexionen 

wurden auch angeregt durch Reisen 
und Aufenthalte im «Ausland». Die 
externe Position erklärt wohl «die All-
ergie gegenüber einem lokalen Funda-
mentalismus, die Sensibilisierung für 
Phänomene des Exils, der Migration, 
der Auswanderung», hält Jurt in seinen 
einleitenden Worten fest. 

Die Beiträge sind datiert; es sind 
Momentaufnahmen aus einem Viertel-
jahrhundert. Momentaufnahmen aber, 
deren Kern und Gehalt Gültigkeit über 
das konkrete Ereignis hinaus haben. So 
behalten Jurts Kolumnen auch aus der 
Retrospektive ihre «Aktualität» und Le-
bendigkeit.

Indirekt präsent beim Schreiben ist 
bei Joseph Jurt immer das Zeitungspu-
blikum, an das sich die Beiträge rich-
ten. «Die Tonlage, die Ausführlichkeit 
oder die Kürze werden wohl auch durch 
diesen Erwartungshorizont bestimmt», 
so Jurt. «Der Publikumsbezug mag viel-
leicht auch erklären, dass die Ausfüh-
rungen manchmal einen didaktischen 
Duktus nicht entsagen mochten.»

Wurzeln im Hinterland
Prof. Dr. Joseph Jurt, wurde 1940 in 
Willis au-Land geboren. Er unterrichte-
te nach dem Studium (Romanistik und 
Geschichte) in Fribourg zunächst am 
Luzerner Lehrerseminar. Nach einem 
Forschungsaufenthalt in Paris lehrte er 
an der Universität Regensburg und ab 
1981 an der Universität Freiburg i. Br., 
wo er das Frankreich-Zentrum aufbau-
te. Seit 2005 lebt er in Basel.

Wir freuen uns, dass wir auch künf-
tig auf  Joseph Jurt und seine stets an-
regenden und bereichernden Texte zäh-
len dürfen.  Stefan Calivers

Joseph Jurt: Aus nächster Ferne. Ko-
lumnen 1993-2020. Rombach-Verlag 
KG, Freiburg i.Br./Berlin/Wien, 2020. 
308 Seiten. ISBN 978-37930-9970-3.
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Adrian Küng neu im Spitalrat
LUKS Die Regierungsräte der 
Kantone Luzern und Nid-
walden haben per 1. Januar 
2021 den Hausarzt Dr. med. 
Adrian Küng in die perso-
nell identischen Spitalräte 
des Luzerner Kantonsspitals 
(LUKS) und des Kantonsspi-
tals Nidwalden (KSNW) ge-
wählt. Er ersetzt Guglielmo 
W. Baldi, der per Ende Juli 
2020 zurückgetreten ist. 

Der Luzerner und der Nidwaldner Re-
gierungsrat haben den Hausarzt Dr. 
med. Adrian Küng aus Grossdietwil als 
Mitglied in den Spitalrat des Luzerner 
Kantonsspitals und des Nidwaldner 
Kantonsspitals für den Rest der Amts-
periode 2020 – 2022 gewählt. 

Dr. med. Adrian Küng (geb. 1971) ist 
als Facharzt für Allgemeine Innere Me-
dizin (Hausarzt) im Ärztezentrum Me-
dici Zell tätig, das er gleichzeitig in ei-
ner Co-Leitung führt. Als Lehrarzt für 
Studierende sowie als Lehrpraktiker 
für ärztliche Weiterbildung Allgemei-
ne Innere Medizin setzt er sich zudem 
auch für die ärztliche Aus- und Wei-
terbildung ein. Dr. med. Küng ersetzt 
Guglielmo W. Baldi, der per Ende Juli 

2020 zurückgetreten ist. Der Luzerner 
und der Nidwaldner Regierungsrat-
danken Guglielmo W. Baldi nochmals 
herzlich für sein langjähriges grosses 
Engagement.

Der Spitalrat besteht ab dem 1. Ja-
nuar 2021 aus folgenden Mitgliedern:  
Dr. oec. HSG Ulrich Fricker, ehem. Vor-
sitzender der Geschäftsleitung Suva, 
Wilen/Sarnen (Präsident); Nationalrat 
Peter Schilliger, Unternehmer Gebäu-
detechnik, Udligenswil (Vizepräsident 
LUKS); lic. oec. HSG Hanspeter Kiser, 

Unternehmer, Fürigen/Stansstad (Vi-
zepräsident KSNW); Dr. med. Adrian 
Küng, Facharzt für Allgemeine Innere 
Medizin (Hausarzt), Grossdietwil; lic. 
iur. RA Michèle Blöchliger, Regierungs-
rätin Kanton Nidwalden, Gesundheits- 
und Sozialdirektorin, Hergiswil NW; 
Elsi Meier, ehem. Direktorin Pflege, 
Soziales und Therapien am Stadtspital 
Triemli, Wettswil; Dr. Stefan Scherrer, 
Direktor der Abteilung Informatik/ 
CIO, Suva, Immensee; Prof. Dr. med. 
em. Giatgen A. Spinas, ehem. Klinik-
direktor am Universitätsspital Zürich, 
Meilen.

Der Spitalrat ist das oberste Organ 
des Unternehmens. Er legt die norma-
tiven und strategischen Vorgaben fest 
und bestimmt die Organisation. Seit 
2012 besteht der Spitalrat LUKS auf-
grund des Zusammenschlusses Luzer-
ner-Nidwaldner Spitalregion (LUNIS) 
aus acht Mitgliedern und ist mit dem 
Spitalrat des Kantonsspitals Nidwalden 
KSNW personell identisch. Die Amts-
dauer beträgt jeweils zwei Jahre. 

Mitte 2021 werden das Luzerner 
Kantonsspital und das Kantonsspital 
Nidwalden von öffentlich-rechtlichen 
Anstalten in gemeinnützige Aktien-
gesellschaften umgewandelt. Im Zuge 
dieser Umwandlung schliessen sich die 
beiden Spitäler zur Luzerner Kantons-
spital Gruppe zusammen sk

Adrian Küng wurde in den Spitalrat  
des LUKS gewählt. Foto zvg

FDP will Klarheit für Skigebiete
KANTONSRAT Der Kanton 
Luzern hatte im Vergleich zu 
Nachbarskantonen seine Ski-
gebiete am längsten geschlos-
sen. FDP-Kantonsrätin Sabine 
Wermelinger (Flühli) befürch-
tet, dass Wintersportler auf  
Nachbarsgebiete ausweichen 
und Luzerner Spitäler trotz-
dem weiter belastet werden. 

Aus diesem Grund stellt sie der Re-
gierung nun wichtige und dringliche 
Fragen zum weiteren Vorgehen. Sie 
hinterfragt, welchen Nutzen kantonale 
Massnahmen erreichen, wenn sie nicht 
mit den Regeln der umgebenden Kan-
tone einhergehen. Die Schliessung der 
Skigebiete habe dazu geführt, dass an-
wesende Feriengäste und Wintersport-
ler auf  angrenzende Gebiete ausgewi-
chen sind, so Wermelinger. Besonders 

die Region Entlebuch sei wirtschaftlich 
stark vom Wintersportbetrieb abhän-
gig und leide unter diesen Massnah-
men. «Folglich gilt es zu klären, ob eine 
Schliessung der Luzerner Skigebiete 
auch wirklich das Gesundheitssystem 
im Kanton entlastet hat», fordert die 
FDP-Kantonsrätin.

Sie will Antworten bezüglich der 
Anzahl Wintersportunfällen, die in 
Luzerner Spitälern behandelt werden, 
sowie über die Vereinbarungen des 
Kantonsspitals Luzern mit den Nach-
barskantonen bezüglich seiner Zent-
rumsfunktion. So stelle sich die Frage, 
ob über die Dauer der geschlossenen 
Betriebe weiterhin verunfallte Schnee-
sportler behandelt und Intensivbetten 
von ausserkantonalen Schneesportlern 
beansprucht wurden. In der Zeit wäh-
rend der Schliessung hätten zudem 
Bund und Kanton unterschiedlich be-
treffend der freien Intensivbetten kom-
muniziert. Dies habe zu Unklarheiten 

geführt, so Wermelinger. Obwohl ge-
nau die Kommunikation in der Krise 
entscheidend sei, damit Massnahmen 
ihre Wirkung erreichen. Weiter soll die 
dringliche Anfrage klären, welche Vor-
teile die Regierung hinter einer Ein-
schränkung des Luzerner Skibetriebes 
auf  die Tage Donnerstag bis Sonntag 
sieht.  

Fragen zu den Schutzmassnahmen
Mit strengen Auflagen wurde der Ski-
betrieb bis Sonntag, 7. Februar 2021 
wieder bewilligt. Einige Punkte sind ge-
mäss Wermelinger von vielen Betroffe-
nen und der Bevölkerung nach wie vor 
nicht oder nur schwer nachvollziehbar.  
Ferien- und Freizeitgäste orientier-
ten sich an offenen Skigebieten und 
wünschten grösstmögliche Planungssi-
cherheit. «Folglich ist es umso wichti-
ger, dass die Regierung für Wirtschaft 
und Gesellschaft Klarheit schafft», 
schreibt Sabine Wermelinger. pd/WB


